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Vorstand

Claudia Zöller Annette Deckwart
Vorsitzende stellv. Vorsitzende
Städt. Kita „Oberforstbacher Straße“ Städt. Kita „Reumontstraße“

Mitglieder

Jeannine Hennes Kathrin Arndt Jessica Johnen
Budgetverwaltung stellv. Budgetverwaltung Delegierte LEB NRW
Städt. Kita „Oberforstbacher Straße“ Lebenshilfe „Kita Siegel“ Städt. Kita „Stettiner Straße“

Nina Muckel Jonas Paul Rafael Keupgen
Mitglied AG78 stellv. Mitglied AG78 Delegierter KJA
städt. Kita „Schurzelter Straße“ Lebenshilfe „Kita Siegel“ städt. Kita „Benediktusstraße“

Saskia Friedrich Julia Hogrebe Peter Kämmerling
Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit IT
Wald- u. Naturkindergarten „Haselmäuse" Städt. Kita „Eibenweg" Studierendenwerk „KiTa Piccolino“

Lorena Sanchez-Mazzarotto Hendrikje Domke (Beirat) Darius Dunker (Beirat)
Studierendenwerk „KiTa Piccolino“ Tagespflege & stellv. Delegierte KJA ehem. Mitglied JAEB & LEB NRW

Der JAEB 2020/2021



Die Vertretung der Eltern ist gesetzlich verankert (KiBiz): jeder, der ein Kind in der Kita
oder in der Tagespflege hat, kann dabei mitwirken und etwas bewegen!
Hilfestellungen und weitere Informationen findet Ihr hier:

• Handbuch für Elternbeiräte
(Landeselternbeirat NRW)

• Elternmitwirkung in Kita und Tagespflege
(Stadtelternrat Leverkusen)

• Elternmitwirkung in NRW nach KiBiz –so funktioniert’s
(Elternbeirat der Stadt Hamm)

• Orientierungshilfe für Elternbeiräte
(Jugendamtselternbeirat Soest)

• Bildungsgrundsätze für Kinder von 0 bis 10 Jahren
(Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport NRW)

Mitwirkung der Eltern



DARUM ELTERNVERTRETUNG!

Von Eltern für Eltern – Gemeinsam ES REICHT! – Mitwirkung auf Landesebene

Quelle: Stadtelternbeirat Leverkusen Quelle: Facebook/ Landeselternbeirat NRW 
(https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RcG2MhbX4MY) (https://www.facebook.com/landeselternbeirat.nrw/videos/565884550731924/)

Mitwirkung der Eltern



Jugendamtselternbeirat

Was ist das?
Der Elternbeirat der Elternbeiräte im Jugendamtsbezirk Aachen.

Seit wann gibt es den & was ist das Ziel?
 Start: 2011 nach KiBiz
 Ziel: mehr Elternbeteiligung

Wozu gibt es den?
Damit die Eltern ihre Interessen gemeinsam und offiziell vertreten können
 in der Öffentlichkeit,
 gegenüber der Stadt, dem Jugendamt oder dem Land,
 zur Vernetzung von Eltern in Aachen und zum Informationsaustausch,
 zur Hilfestellung bei kleineren und größeren Anliegen der Eltern,
 Mitarbeit in Ausschüssen der Stadt.

Wer ist da drin?
Die aus den Elternbeiräten der einzelnen KiTas und Tagespflege gewählte Elternvertretung, die "im Gebiet des jeweiligen
Jugendamtes" aktiv ist. Der JAEB ist unabhängig, parteilos und alle arbeiten ehrenamtlich.



Jugendamtselternbeirat

Gilt das nur für städtische Einrichtungen?
Nein, für alle KiBiz-geförderten Träger und Formen: städtische, kirchliche, freie, Betriebs-/ Studierendenkitas, Elterninitiativen und
die Tagespflege.

Was hat das mit dem Jugendamt zu tun?
Wir sind Eure gewählte Elternvertretung im engen Austausch mit dem Jugendamt für Eure Interessen.

Was wird da gemacht?
Der JAEB unterstützt die Elternbeiräte in Aachen im Sinne der Mitwirkungsmöglichkeiten des KiBiz – insbesondere durch
 Beratung zu Fragen rund um den Betreuungsalltag,
 einen Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Aachener Eltern,
 die Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Stellen (z.B. Stadtverwaltung, Trägern, Leitungen, etc.),
 eine Bündelung der Informationen und Anregungen,
 Unterstützung von Eltern durch die Kontaktaufnahme mit den zuständigen Stellen,
 die Interessenvertretung der Kindergarten- und Tagespflegekinder in Aachen.

Wieviel Zeit investiert man da?
„Das kommt drauf an.“ Wir treffen uns ca. 1 x im Monat, Sitzungen der Stadt mit einem von uns finden auch 1 x im Monat statt.
Ansonsten, wenn etwas Spezielles ansteht!



Was kommt auf die JAEB-Mitglieder zu?

 Beteiligung
 Regelmäßige Teilnahme an JAEB-Sitzungen (i.d.R. 1x monatlich)
 Regelmäßige Teilnahme in Gremien AG §78 SGB VIII Kita/Tagespflege (stimmberechtigt seit 2010) & KJA

(beratend)
 Teilnahme an LEB-Versammlungen (i.d.R. 2-3 pro Jahr)
 gerne eigene „Spezialthemen “ einbringen, recherchieren und ausarbeiten

 Öffentlichkeitsarbeit
Pressemitteilungen/Presseanfragen, Informationsangebot auf der Website, Facebook

 Anfragen von Eltern/ Elternbeiräten/ Presse
z.B. Notbetreuung, Beitragserstattung, Zusatzbeiträge, Inklusion, Mitwirkung, befristete Verträge, Schließtage
etc.

 Veranstaltungen
Ehrenwert – Aktionstag der Aachener Vereine

 Budgetverwaltung
Jährliches Budget (aktuell i.H.v.) 1.500 €. Der JAEB hat ein eigenes Konto.

Jugendamtselternbeirat



Was ist in Arbeit/ was hat der Jugendamtselternbeirat noch vor?

 Vernetzung der Eltern
Steigerung des Bekanntheitsgrades, mehr Kontakte zu den Eltern (Feedback), Umfragen

 Vernetzung der Elternbeiräte
 Aufbau Vernetzung der Elternbeiräte und dem JAEB
 u.v.m.

Vielleicht ja bald auch mit dir?
Wir freuen uns!

Jugendamtselternbeirat



Was ist das KiBiz?
Das Land NRW beschloss am 25. Oktober 2007 das KiBiz mit Wirkung zum 1. August 2008.

Wieso wurde das KiBiz eingeführt?
Das KiBiz soll die individuelle Förderung der Kinder verbessern, neue Möglichkeiten der Sprachförderung eröffnen und
den Ausbau von Plätzen für U3 Kinder vorantreiben. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll vereinfacht
werden.

Was steht im KiBiz?
Das KiBiz als Landesgesetz regelt die Grundlagen und die Finanzierung der Kindertagesbetreuung sowie die Rahmenbedingungen für
die frühkindliche Bildung in NRW.

Für wen gilt das KiBiz?
Dieses Gesetz gilt für Kinder, die einen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege in NRW in Anspruch
nehmen.

KiBiz (Kinderbildungsgesetz)



Was ist neu?

§3 Wunsch- und Wahlrecht
Nicht wohnortbezogen, zeitliche Flexibilität ist zu berücksichtigen, kein Nachweis zur Begründung eines

Rechtsanspruches
Nachweise dürfen bei „eingeschränkten Kapazitäten“ verlangt werden

§4 Bedarfsplanung und Bedarfsermittlung
Konkretisierung des §80 SGB VIII, Gegenüberstellung von Angebot und realem Bedarf, Eltern sind bei

der Bedarfsermittlung miteinzubeziehen
Elternbefragung nur „turnusmäßig“, mind. alle 3 Jahre

§6 Fachberatung
Weiterentwicklung Leistungsangebot, Beratung Platzausbau, Konzepte, Qualitätssicherung/ -

entwicklung, Organisation Austausch, Information zu fachpolitischen Entwicklungen und Regeländerungen,
Arbeitshilfen, Evaluation, Tagespflege

„Angemessener Umfang“ von Fachberatungen

KiBiz-Revision ab 1.8.2020



Änderungen?

§10 Elternmitwirkung in der Kita

Elternbeirat kann Elternversammlung einberufen, Geschäftsordnung MUSS einvernehmlich
beschlossen werden, Elternbeirat kann bis zur Neuwahl im Amt bleiben, Zustimmung bei
Finanzrelevanz

Weiterhin keine Mitbestimmung, keine Sanktionen, wenn Elternmitwirkung übergangen wird

§11 Elternmitwirkung auf Jugendamtsbezirks- und Landesebene

Eltern der Tagespflege dürfen an der JAEB-Wahl teilnehmen, Wahl auf 2 Jahre wird möglich,
LEB-Budget erhöht

Keine konkreten Regelungen für Eltern von Kindern in Tagespflege

§12 Gesundheitsvorsorge

Gesundheitliche Entwicklung ist durch gesunde und ausgewogene Ernährung zu fördern,
Sicherstellung zahnärztlicher Vorsorgeuntersuchungen

§16 Partizipation

Verfahren zur Mitbestimmung der Kinder

KiBiz-Revision ab 1.8.2020



Wahl des Jugendamtselternbeirats



 Jährliche Wahl im Rahmen der Vollversammlung aller Elternbeiräte aus Aachener Kitas (alle KiBiz-
geförderten Einrichtungen)

 Jede Einrichtung hat 1 Stimme für die Wahl

 Es können sich auch mehrere Elternbeiratsmitglieder aus derselben Einrichtung zur Wahl stellen und
gewählt werden

 Gewählt werden können 4 bis 15 Elternbeiratsmitglieder aus Kindertageseinrichtungen plus 5
Tagespflegeeltern

 Wahl ist gültig, wenn sich 15 % aller Elternbeiräte beteiligen

 Tagespflege: Alle interessierten Eltern der Tagespflege können sich zur Wahl stellen. Die Tagespflegeeltern
haben 1 Stimme (stellv. für die gesamte Tagespflege) für die Wahl. Wer die Stimme zur Wahl abgibt, wird
vor Ort unter den anwesenden Eltern der Tagespflege abgestimmt.

Wahl des Jugendamtselternbeirats



Ablauf der Wahl

 Kandidaten: Name, Kita, Träger

 wenn alle einverstanden sind: Abstimmung per Stimmkarten
(rot= Ablehnung Kandidat, grün= Zustimmung Kandidat, gelb= Enthaltung)

 Alternativ: Wahl schriftlich per Stimmzettel

 Auszählung anhand aufgezeigter Stimmkarten oder Stimmzettel
(Anwesenheit alle Elternbeiräte erforderlich)

Wahl des Jugendamtselternbeirats





 Die Elternversammlung
 Der Elternbeirat
 Der Rat der Kindertageseinrichtung

Möglichkeiten der Elternmitwirkung



Gremien in der Kita 

Die Elternversammlung

 Sie wird von allen Eltern gebildet, deren Kinder die jeweilige Kita besuchen.
 Sie ist mindestens 1 x im Kindergartenjahr vom Träger der Einrichtung einzuberufen.
 Spätestens bis zum 10. Oktober muss sie stattgefunden haben.
 Wenn wenigstens ein Drittel der Eltern dies verlangt, kann sie auch zusätzlich einberufen werden.
 Der Träger informiert die Eltern über

• personelle Veränderungen
• pädagogische und konzeptionelle Angelegenheiten
• die angebotenen Öffnungs- und Betreuungszeiten

 Die Elternversammlung soll auch für Angebote zur Stärkung der Bildungs- und Erziehungskompetenz
der Eltern genutzt werden.

 Außerdem hat sie die Aufgabe, die Mitglieder des Elternbeirats zu wählen.



Gremien in der Kita 

Der Elternbeirat

 Der Elternbeirat vertritt die Interessen der Elternschaft gegenüber der Leitung der Einrichtung dem
Träger.

 Sein Mandat gilt über das Ende eines Kindergartenjahres hinaus und endet erst mit der Wahl eines
neuen Elternbeirats (also spätestens am 10. Oktober).

NICHT OHNE den Elternbeirat!
Entscheidungen, die die Eltern in finanzieller Hinsicht berühren, bedürfen grundsätzlich der Zustimmung
durch den Elternbeirat. Hierzu zählen vor allem die

 Planung und Gestaltung von Veranstaltungen für Kinder und Eltern,
 Verpflegung in der Einrichtung (soweit es sich dabei zum Beispiel nicht nur um geringfügige

Preissteigerungen im Rahmen allgemeinüblicher Teuerungsraten handelt, ca. 1,5%)



Über wesentliche Entscheidungen in Bezug auf die Einrichtung ist der Elternbeirat vom Träger und der Leitung
rechtzeitig und umfassend zu informieren und auch anzuhören!

Gestaltungshinweise des Elternbeirates hat der Träger angemessen zu berücksichtigen. Dies gilt ins-besondere
vor Entscheidungen über:

 das pädagogische Konzept der Einrichtung,
 die personelle Besetzung,
 die räumliche und sachliche Ausstattung,
 die Hausordnung,
 die Öffnungszeiten,
 einen Trägerwechsel,
 die Kriterien zur Aufnahme von Kitakindern.

Hier muss der Elternbeirat informiert und gehört werden       



Gremien in der Kita 

Der Rat der Kindertageseinrichtungen

Der Rat der Tageseinrichtung besteht aus Vertreterinnen/Vertretern
 des Trägers,
 des Personals und
 des Elternbeirats.

Seine Aufgaben sind insbesondere
 die Beratung der Grundsätze der Erziehungs- und Bildungsarbeit,
 die räumliche, sachliche und personelle Ausstattung,
 die Vereinbarung von Kriterien für die Aufnahme von Kindern in die Einrichtung.
 Der Rat der Kindertageseinrichtung tagt mindestens einmal jährlich.



Gremien in der Tagespflege 

Der Elternrat der Tagespflege

Aktuell noch nicht umgesetzt

Der Elternrat der Tagespflege ist die kommunale Vertretung aller Eltern von Kindern, die in
Kindertagespflege betreut werden.
 Eltern von in Tagespflege betreuten Kindern können sich in einer Versammlung zusammenschließen

und ein Vertretungsgremium wählen, den Elternrat der Tagespflege.
(§11 Abs. 1. KiBiz)

 Die so gewählten Vertreter können sich als Teil der kommunalen Versammlung der Elternbeiräte mit
den Elternvertretern der Kindertagesstätten zusammenschließen.

(§11 Abs. 2 KiBiz)
 Als Teil der Versammlung der Elternbeiräte können die Elternbeiräte aus der Kindertagespflege für den

Stadtelternrat kandidieren und diesen auch mitwählen.
(§11 Abs. 2 S. 4 KiBiz)

Eigene Mitwirkungsrechte des Elternrats der Tagespflege sind im KiBiz nicht vorgesehen.
 Es besteht keine mit der Funktion der Elternbeiräte in der Kita vergleichbare Mitwirkung bei den

einzelnen Tagespflegeplätzen.
 Mindestens bei Großtagespflegen ist dies durchaus vorstellbar.



Regelt die Form der Zusammenarbeit zwischen Kita und Elternbeirat frühzeitig, z.B. über eine
Geschäftsordnung.

 In der Geschäftsordnung sollten wichtigen Dinge wie Zusammensetzung und Kompetenzen der
Gremien klar und transparent geregelt sein.

 Die Geschäftsordnung ist im Einvernehmen zwischen Träger und Elternbeirat zu gestalten. Jeder
Elternbeirat hat theoretisch jedes Jahr aufs Neue die Möglichkeit, an den Inhalten mitzuwirken und
diese zu verändern. Standard-Geschäftsordnungen der Träger müssen nicht akzeptiert werden.

 Eine gute Geschäftsordnung kann von Jahr zu Jahr einfach weitergeführt werden. Nur wenn eine
Regelung enthalten sein sollte, die Eure Arbeit behindert, solltet Ihr auf Änderungen hinwirken.

Praktische Tipps - Elternmitwirkung



Arbeit des Elternbeirates

 Haltet Eure Sitzungen als Elternbeirat ab, die Teilnahme der Leitung/ des Teams kann erfolgen, wenn
Ihr Euch einig seid, welche Ziele Ihr anstrebt.

 Entscheidet im Elternbeirat, ob Probleme/ Vorschläge von Eltern Einzelfälle oder generelle Themen
der Einrichtung sind. Nicht jedes Thema, was an den Elternbeirat herangetragen wird, ist tatsächlich
der mehrheitliche Wille oder das allgemeine Problem der Eltern („Die Kita muss einen Chinesischkurs
anbieten!“ gilt evtl. nicht für die Mehrheit der Eltern).

 Informiert Euch über die pädagogische Konzeption oder das Qualitätsmanagement in der Kita. Seht
Ihr dort Handlungsbedarf?

 Legt über Eure Elternbeiratssitzungen/ Gesprächen mit der Leitung Protokolle an, um den
nachfolgenden Elternvertretern die Fortsetzung Eurer Arbeit zu ermöglichen. Hilfreich ist auch eine
persönliche Übergabe der Unterlagen und eine kurze Einführung für die neu gewählten Elternbeiräte.

Praktische Tipps - Elternmitwirkung



 Informiert die Kita-Leitung über die Ergebnisse der Elternbeiratssitzungen und ladet sie bei Bedarf ein.
 Tauscht Euch regelmäßig mit der Leitung aus. Manchmal klären sich Probleme, wenn man die

Perspektive wechselt - es gibt evtl. gute Gründe, warum etwas ist, wie es ist.
 Informiert die Eltern Eurer Kita über den Elternbeirat, um für Klarheit und Transparenz der

Zuständigkeiten zu sorgen.
 Haltet Kontakt zum Jugendamtselternbeirat und holt dort bei Bedarf Informationen ein.
 Tauscht Euch mit Elternvertretungen anderer Kindertageseinrichtungen aus Aachen aus, besonders mit

Kitas des gleichen Trägers.

Praktische Tipps - Elternmitwirkung



Und wenn die Zusammenarbeit zwischen Leitung und Elternbeirat so gar nicht klappt?
Leider sind im KiBiz keine Sanktionen verankert, wenn Leitung oder Träger die Eltern nicht beteiligen.

Es ist derzeit Kita-abhängig, ob und in welcher Form die Eltern beteiligt werden.
Ob das Personal der Kindertageseinrichtungen mit den Eltern bei der Förderung der Kinder
partnerschaftlich und vertrauensvoll zusammenarbeitet (§9 KiBiz), könnte zumindest bezweifelt
werden wenn die Leitung den Elternbeirat nicht beteiligt.

Praktische Tipps - Elternmitwirkung



Fragen oder Anregungen



Wir wünschen Euch viel Erfolg! 
Euer JAEB 2020/2021

So bleibt Ihr mit uns in Kontakt:

E-Mail: Website: Facebook:
mail@jaeb-aachen.de https://www.jaeb-aachen.de facebook.com/jaeb-aachen

Impressum
Diese Präsentation wurde erstellt vom Jugendamtselternbeirat 2020/2021
Stand: September 2021

Vielen Dank


